
Allgemeine Geschäftsbedingungen
§ 1  Geltung der Bedingungen

1. Unsere allgemeinen Ge schäfts be din gun gen gelten aus schließ lich. Entgegenste-
hende oder ab wei chen de Bedingungen des Be stel lers erkennen wir nicht an, es 
sei denn, wir hätten ausdrücklich und schriftlich ihrer Geltung zu ge stimmt. Unsere 
Ge schäfts be din gun gen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis ent ge gen ste hen der 
oder abweichender Be din gun gen des Bestellers die Lieferung vorbehaltlos ausfüh-
ren. 

2. Unsere Ge schäfts be din gun gen gelten nur gegenüber Un ter neh mern im Sinn von § 
310 I BGB. Sie gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Besteller.

§ 2  Angebote und Ver trags ab schluss
1. Unsere Angebote sind frei blei bend. An speziell ausgearbeitete Angebote halten 

wir uns 30 Ka len der ta ge ab dem Datum des An ge bots gebunden.
2. An Angebotsunterlagen, Zeich nun gen, Kalkulationen und sons ti gen Unterlagen 

behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Sie dürfen ohne unsere Ge-
 neh mi gung nicht weitergegeben, veröffentlicht, vervielfältigt oder anders Dritten 
zugänglich ge macht werden. Auf Verlangen sind die Unterlagen ohne Zu rück hal tung 
von Kopien zurückzugeben.

§ 3  Preise
1. Die gesetzliche Mehr wert steu er ist nicht in unseren Preisen ein ge schlos sen; sie 

wird in ge setz li cher Höhe am Tag der Rechnungstellung in der Rech nung gesondert 
ausgewiesen.

2. Die Preise verstehen sich ohne die Kosten für Verpackung, Fracht, Porto, Versi-
cherungen. Ver pa ckun gen werden zum Selbst kos ten preis berechnet.

3. Soweit zwischen Ver trags schluss und vereinbartem oder tatsächlichem Lieferdatum 
mehr als vier Monate liegen, gelten un se re zur Zeit der Lie fe rung oder der Be reit -
stel lung gültigen Prei se.

§ 4  Zah lungs be din gun gen
1. Zahlungen sind in ner halb von dreißig Tagen nach Rech nungs da tum ohne je den 

Abzug bar frei Zahl stel le zu leisten. Soweit nichts an de res vereinbart ist und kei ne 
fälligen Rech nun gen offen stehen, ge wäh ren wir bei Zah lung innerhalb von 10 Tagen 
2 % Skonto. Reine Lohnarbeiten, Dienstleistungen, Mon ta ge ar bei ten, Re pa ra tu ren, 
War tungs ar bei ten und Ser vice diens te sind sofort ohne jeden Abzug zur Zahlung 
fällig. 

2. Es gelten die ge setz li chen Re ge lun gen des Zah lungs ver zugs.
3. Wir behalten uns die Ablehnung von Schecks oder Wech seln ausdrücklich vor. 

Die Annahme erfolgt stets er fül lungs hal ber. Diskont- und Wech sels pe sen gehen 
zu las ten des Bestellers und sind sofort fällig. Wenn uns Umstände bekannt werden, 
die die Kreditwürdigkeit des Bestellers infrage stellen (z.B. Nicht ein lö sung eines 
Schecks, Zahlungseinstellung), sind wir berechtigt, die gesamte Restschuld fällig zu 
stellen, auch wenn wir den Scheck angenommen haben. Zudem sind wir in die sem 
Fall berechtigt, Vorauszahlungen oder Si cher heits leis tun gen zu verlangen.

4. Stellt der Besteller seine Zahlungen end gül tig ein oder wird ein Insolvenzverfahren 
über sein Ver mö gen eröffnet, so sind wir be rech tigt, von dem noch nicht er füll ten 
Teil zurückzutreten. Dies gilt auch bei Beantragung eines ge richt li chen oder au-
 ßer ge richt li chen Vergleichsverfahrens.

5. Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche 
rechtskräftig fest ge stellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. In diesen Fäl len 
ist er außerdem zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts in so weit befugt, als 
sein Ge gen an spruch auf dem gleichen Ver trags ver hält nis beruht.

§ 5  Lieferzeiten
1. Liefertermine oder -fristen be dür fen der Schriftform und sind im Zweifel unverbind-

lich.
2. Im Falle des Lieferverzugs haf ten wir nach den gesetzlichen Bestimmungen, so-

fern der Lief er ver zug auf einer von uns zu ver tre ten den vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Vertragsverletzung beruht; ein Verschulden unserer Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen ist uns zuzurechnen. Sofern der Lieferverzug nicht auf einer 
von uns zu vertretenden vor sätz li chen Vertragsverletzung beruht, ist un se re Scha-
densersatzhaftung auf den vorhersehbaren, ty pi scher wei se eintretenden Schaden 
be grenzt. 

3. Im Fall einer Leis tungs ver zö ge rung unsererseits wird die vom Besteller zu setzende 
Nachfrist gemäß § 281, 323 BGB auf zwei Wochen festgelegt, die mit Ein gang der 
Nachfristsetzung bei uns beginnt.

§ 6  Versand und Ge fahr über gang
1. Sofern sich aus dem Vertrag oder der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, 

ist Lie fe rung „ab Werk“ vereinbart. Kosten und Gefahren des Transports gehen 
zulasten des Bestellers. 

2. Wird der Versand auf Ver an las sung des Bestellers verzögert oder nicht ausgeführt, 
geht die Gefahr mit der Meldung der Ver sand be reit schaft auf ihn über. Auf Wunsch 
des Bestellers werden Lieferungen in seinem Namen und auf seine Rechnung 
versichert.

§ 7  Mängelhaftung
1. Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur Nacherfül-

lung in Form einer Man gel be sei ti gung oder zur Lieferung ei ner neuen mangelfreien 
Sache be rech tigt. Im Fall der Man gel be sei ti gung tragen wir die Aufwendungen 
nur bis zur Höhe des Kaufpreises. Schlägt die Nacherfüllung fehl (zwei erfolglose 
Versuche, § 440 Satz 2 BGB), so ist der Besteller nach sei ner Wahl berechtigt, 
Rücktritt oder Minderung zu verlangen. 

2. Mängelansprüche des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 
HGB geschuldeten Un ter su chungs- und Rü ge ob lie gen hei ten ordnungsgemäß 
nach ge kom men ist.

3. Die Gewährleistungsfrist beträgt zwölf Monate ab Gefahrübergang.
4. Unwesentliche, zumutbare Ab wei chun gen in den Abmessungen und Ausführun-

gen berechtigen nur dann zu Beanstandungen, wenn die ab so lu te Einhaltung 
ausdrücklich schrift lich vereinbart worden ist. Tech ni sche Verbesserungen und 
notwendige tech ni sche Änderungen gelten als vertragsgemäß, soweit sie keine 
Ver schlech te rung der Ge brauchs taug lich keit darstellen.

5. Werden Betriebs- und War tungs an wei sun gen des Unternehmers nicht befolgt, 
Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile aus ge wech selt oder Ver-
 brauchs ma te ri a lien verwendet, die nicht den Ori gi nal spe zi fi  ka ti o nen entsprechen, 
ent fällt die Gewährleistung, wenn der Besteller eine entsprechend sub stan ti ier te 

Behauptung, dass erst einer dieser Umstände den Mangel her bei ge führt hat, nicht 
widerlegt.

6. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Besteller Schadenser-
satzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließ-
lich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Er fül lungs ge hil fen 
beruhen. Soweit uns keine vor sätz li che Vertragsverletzung an ge las tet wird, ist die 
Scha dens er satz haf tung auf den vorhersehbaren, ty pi scher wei se eintretenden 
Schaden begrenzt.

7. Im Fall der leicht fahr läs si gen Verletzung wesentlicher Ver trags pfl ich ten haften wir 
nach den gesetzlichen Be stim mun gen. In diesem Fall ist aber die Schadensersatz-
haftung auf den vorhersehbaren, ty pi scher wei se eintretenden Schaden begrenzt.

8. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwin gen de Haftung nach dem 
Pro dukt haf tungs ge setz.

9. Soweit nicht vorstehend et was Abweichendes geregelt, ist die Haftung ausgeschlos-
sen.

§ 8  Sonstige Haftung
1. Bei sonstiger Haftung auf Schadensersatz gelten - ohne Rücksicht auf die Rechtsna-

tur des geltend gemachten An spruchs - die vorstehenden Haftungsbeschränkungen 
ent spre chend. Wir haften in kei nem Fall weitergehend als in § 7 Abs. 6 – 9 vorge-
sehen. Das gilt insbesondere für Scha dens er satz an sprü che aus Ver schul den bei 
Vertragsabschluss, wegen sonstiger Pfl icht ver let zun gen oder wegen deliktischer 
Ansprüche auf Ersatz von Sach schä den gemäß   § 823 BGB.

2. Soweit die Scha dens er satz haf tung uns gegenüber aus ge schlos sen oder einge-
schränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Scha dens er satz haf tung 
unserer An ge stell ten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Er fül lungs ge hil fen.

§ 9  Eigentumsvorbehalt
1. Bis zur Erfüllung aller For de run gen (inkl. sämtlicher Sal do for de run gen aus Konto-

korrent) die uns aus jedem Rechts grund gegen den Besteller zustehen, behalten wir 
uns da Eigentum an den gelieferten Ge gen stän den vor (Vorbehaltseigentum).

2. Der Besteller ist verpfl ichtet, die Kauf sa che pfl eglich zu behandeln; insbesondere 
ist er verpfl ichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Was ser- und Dieb-
stahlsschäden aus rei chend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und 
In spek ti ons ar bei ten erforderlich sind, muss der Be stel ler diese auf eigene Kosten 
recht zei tig durchführen.

3. Bei Pfändungen oder sonstigen Ein grif fen Dritter hat uns der Besteller un ver züg lich 
schriftlich zu be nach rich ti gen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. 
Er hat den Pfand gläu bi ger vom Eigentumsvorbehalt zu un ter rich ten. Soweit der 
Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und au ßer ge richt li chen Kosten einer 
Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für den uns ent stan de nen 
Ausfall. 

4. Der Besteller ist berechtigt, die Kauf sa che im ordentlichen Geschäftsgang wei-
ter zu verkaufen. Er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des 
Faktura-Endbetrages (ein schließ lich MwSt.) unserer Forderung ab, die ihm aus 
der Weiterveräußerung ge gen seine Abnehmer oder Dritte er wach sen, und zwar 
unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Ver ar bei tung weiter verkauft 
worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Besteller auch nach der 
Abtretung er mäch tigt. Unsere Befugnis, die For de rung selbst einzuziehen, bleibt 
hiervon unberührt. Wir verpfl ichten uns je doch, die Forderung nicht einzuziehen, 
so lan ge der Besteller seinen Zah lungs ver pfl ich tun gen aus den ver ein nahm ten 
Erlösen nachkommt, nicht in Zah lungs ver zug gerät und insbesondere kein Antrag 
auf Eröffnung eines Ver gleichs- oder Insolvenzverfahrens ge stellt ist oder Zah-
lungseinstellung vor liegt. Ist aber dies der Fall, so können wir verlangen, dass der 
Besteller uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, 
alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen 
aus hän digt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.

5. Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller wird stets 
für uns vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht ge hö ren den 
Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache 
im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Faktura-Endbetrag ein schließ lich MwSt.) 
zu den anderen ver ar bei te ten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die 
durch Ver ar bei tung entstehende Sache gilt im Übrigen das Gleiche wie für die unter 
Vorbehalt gelieferte Kaufsache.

6. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen un trenn bar 
vermischt oder vermengt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache 
im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Faktura-Endbetrag ein schließ lich MwSt.) 
zu den anderen ver misch ten bzw. vermengten Ge gen stän den zum Zeitpunkt der 
Vermischung bzw. Vermengung. Erfolgt die Ver mi schung bzw. Vermengung in der 
Weise, dass die Sache des Bestellers als Haupt sa che anzusehen ist, so gilt als 
vereinbart, dass der Besteller uns an teil mä ßig Miteigentum überträgt. Der Besteller 
verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns.

7. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen zu wesent-
lichen Bestandteilen einer neuen Gesamtsache verbunden, so erwerben wir das 
Miteigentum an der neuen Sa che im Verhältnis des Wertes der Kauf sa che (Faktura-
Endbetrag ein schließ lich MwSt.) zu den anderen ver bun de nen Gegenständen zum 
Zeitpunkt der Verbindung. Erfolgt die Verbindung in der Weise, dass die Sache des 
Be stel lers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Besteller 
uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Besteller verwahrt das so entstandene 
Alleineigentum oder Miteigentum für uns.

8. Der Besteller tritt uns auch die For de run gen zur Sicherung unserer For de run gen 
gegen ihn ab, die durch die Ver bin dung der Kaufsache mit einem Grund stück gegen 
einen Dritten er wach sen.

9. Wir verpfl ichten uns, die uns zu ste hen den Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers 
insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichern-
den Forderungen um mehr als 10 % übersteigt; die Aus wahl der freizugebenden 
Sicherheiten ob liegt uns.

§ 10  Gerichtsstand, anwendbares Recht, Erfüllungsort
1. Sofern der Besteller Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Ge richts stand; wir sind 

jedoch berechtigt, den Be stel ler auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen.
2. Es gilt das Recht der Bun des re pu b lik Deutschland; die Geltung des UN-Kaufrechts 

ist ausgeschlossen.
3. Sofern sich aus der Auf trags be stä ti gung nichts anderes ergibt, ist un ser Geschäfts-

sitz Erfüllungsort.


